
 

               

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Einziehung von Teilflächen aus der öffentlichen Parkplatzfläche des Grundstücks Flst. Nr. 
488/7, Gemarkung Schopfheim, durch die Stadt Schopfheim (Entwidmung). 
 
Die Teilflächen von der öffentlichen Parkplatzfläche Flst. Nr. 488/7, Gemarkung Schopfheim, 
werden gemäß § 7 i.V.m. § 2 Abs. 1 des Straßengesetzes (StrG) für Baden-Württemberg in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.1992 (GBl. S. 330, S. 683), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2015 (GBl. S. 324), als private Grundstücksflächen 
dauerhaft dem öffentlichen Verkehr entzogen. 
 
Die betroffenen Grundstücksflächen (Teilflächen) des Grundstücks Flst. Nr. 488/7, 
Gemarkung Schopfheim, sind im nachfolgend abgebildeten Lageplan jeweils fett umrandet 
dargestellt gekennzeichnet. 
 

 
Schopfheim, den 13. März 2017 
Stadtverwaltung 
gez. Christof Nitz, Bürgermeister 
 


